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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL

DES

REGIERUNGSRATES DES KANTONs S0L0THuRN
VOM

26. Februar 1943. Nr.884.

1. Die Einwohnergemei~nde &o].othurn unterbreitet mit Schreiben
vom 27. Januar 1943 den abgeänderten Bebauungsplan der Greirhen—
strasse zwischen der untern Steingrubenstrasse und der Bielstrasse
zm~ PrU.fung und mit dem Ersuchen, es möchte demselben die Genehmi—
gung erteilt werden.

II. Dem allgemeinen Bebauungsplan über das Gebiet der Grenchen—
straase w~de bereits mit Regierungs~atsbesohluss Nr. 2593 vom 21.
Juni 1938 die Genehmigung erteilt. Die seitherige Entwicklung des
Verkehrs in der Stadt Solothurn veranlasste das Bauamt der Stadt
Solothurn zur Aufstellung eines neuen BebauungspJ.anes. Der mit der
städtischen Baukoim~iission bereinigte abgeänderte Bebauungsplan
Wurde in der Zeit vom 29. August bis 28. September 1942 zu jeder—
mamis Einsicht öffentlich aufgelegt.

Innert nützlicher Frist wurden 2 Einsprachen eingereicht, die
der Eir~wohnergemeindexat unterm 5. November 1942 behandelte. Ein
Weiterzug an die Gemeindeversammlung, nach § 12 des Gesetzes be
treffend das Bauwesen vom 10. Juni 1906 oder auf Grund von Art.1
Absatz 2 des Baureglemeaates der Stadt Solothurn, erfolgte nicht.
Der Entscheid des Einwohnergemeinderates Solothurn vom 5. November
1942 ist somit in Rechtskraft erwachsen, da der von der Liga A.—G.
in So1othux~i unterm 1. Dezember 1942 geäusserte Wunsch.. es möchte
der Liegenschaft GB Solothurn Nr. 1019 erst ~m Z~eit~ue :der E1~stej—
~lung des n~rdaiohen T~‘ottcirs zwi~schen der ‘Weissen~te~strasse und In—
~ge~mimen werden,lediglich als Wunsch oder

~~dirrch Ci~Si g~ti~iffene Abänderung allgemein öffentliche Inte
ze ssen nicht verletzt werden, kann dem abgeänderten Bebauungsplan
die nachgeau.chte Genehmigung ohne weiteres erteilt werden.

III. Gestützt hiemuf wird

besohlossen:
Dem vom Einwohnergemeindemt Solothurn unterm 5. November

1942 beschlosenen abgeänderten Bebauungsplan der Grenchenstrasse
wird die Genehmigung erteilt und der mit Regierungsr~atsbesch1uss
Nr. 2593 vom 21. Juni 1938 genehmigte allgemeine Bebauungsplan
aufgehoben.

Genehmigimgsgebtihr Fr. 10.—
Publikationakosten Fr. 10.50

Total Fr. 20.50.

(Staatskanzlei Nr. 1252 P.).
Bau—Departement (4).Rubr. 78. Der Staatsschreiber:
Tiefbauamt Akten und 1 auf Leinwand

a gezogenem genehmigten Planexemplar. ‘ $ ‚~
Amtsblatt (nur Diapositiv).
Ammannamt der Einwohnergemeinde Solothum, mit 1 genehmigten Plan-

exemplar.
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